
Merkblatt für Ehescheidungen 
(gilt sinngemäss auch für Ehetrennungen nach Art. 117 und 118 ZGB) 
 

Welches sind die Voraussetzungen und wo ist das Begehren einzureichen? 

Scheidung auf gemeinsames Begehren 

Wenn beide Ehegatten mit der Scheidung ein-
verstanden sind, können sie ein von beiden 
Parteien unterzeichnetes Ehescheidungsbe-
gehren stellen (Art. 111 ZGB). Dazu steht 
Ihnen unser Formular zur Verfügung. 

Dem Begehren ist die Vereinbarung der Par-
teien über die Nebenfolgen beizulegen 
(Scheidungskonvention). Beachten Sie dazu 
unser Formular.  

Wohnt mindestens ein Ehegatte im Kanton 
Zug, kann die Scheidung auf gemeinsames 
Begehren direkt beim Kantonsgericht Zug ein-
gereicht werden (Art. 23 Abs. 1 und 198 lit. c 
ZPO). 

Scheidungsklage 

Wenn nur ein Ehegatte die Scheidung will, so 
kommt eine Scheidungsklage in Frage. Eine sol-
che ist aber nur möglich 

> gemäss Art. 114 ZGB nach zweijährigem Ge-
trenntleben (gerechnet auf den Zeitpunkt der 
Klageeinreichung) 

> vor Ablauf der zweijährigen Frist, wenn die 
Fortsetzung der Ehe dem klagenden Ehegat-
ten aus schwerwiegenden Gründen, die ihm 
nicht zuzurechnen sind, nicht zugemutet wer-
den kann (Art. 115 ZGB) 

Auch eine Scheidungsklage können Sie direkt am 
Wohnsitz einer Partei einreichen (Art. 23 Abs. 1 
und 198 lit. c ZPO). Lassen Sie sich aber im Zwei-
fel vorher beraten. Ist der Scheidungsgrund nicht 
gegeben, so führt dies zur Abweisung der Klage. 
Dies ist in der Regel mit erheblichen Kosten ver-
bunden. 

 

Welche Unterlagen müssen eingereicht werden? 

 

> bei mind. 1 Schweizer Ehegatten: Familien-
ausweis  
• zu beziehen beim Zivilstandsamt am Heimat-

ort des Ehemannes bzw. am Heimatort der 
Ehefrau, wenn nur diese Schweizerin ist  

• darf nicht älter sein als drei Monate  
• ist nicht zu verwechseln mit dem Familien-

büchlein oder dem Eheschein 
> bei ausländischen Ehen: Attest  oder Wohnsitz-

bestätigung  für die Familie 
• zu beziehen beim Einwohneramt der Wohn-

ortgemeinde 
• darf nicht älter sein als drei Monate  

> Ehevertrag (falls vorhanden) 

> Scheidungskonvention 
• vollständig (Art. 111 ZGB) 
• unvollständig (Art. 112 ZGB) 

> Bestätigungen der Vorsorgeeinrichtung (Pensi-
onskasse, Freizügigkeitsstiftung) beider Ehegat-
ten über die Höhe der Vorsorgeguthaben und 
die Durchführbarkeit ihrer Teilung (Art. 280 
Abs. 1 lit. b ZPO) 

> Steuererklärungen der letzten zwei Jahre mit 
Hilfsblättern 

> bei Zuteilung von Liegenschaften: Grundbuch-
auszug 

> Mietvertrag (Art. 121 ZGB) 

bei umstrittener Unterhaltsregelung zusätzlich: 
> Lohnausweis oder Lohnabrechnungen der letzten 

sechs Monate, 

 bei selbständiger Erwerbstätigkeit Bilanz und Er-
folgsrechnung der letzten zwei Jahre sowie lü-
ckenlose Aufstellung über Privatbezüge 

> Ausweise über Einkünfte aus Nebenerwerb 

> Ausweise über Renteneinkommen (AHV, IV, AlV, 
Pensionskassenrenten, SUVA-Taggelder usw.) 

> Kontoauszüge (inkl. 3. Säule) 

> Steuerrechnungen 

> letzte Mietzinsanpassung und Heizkostenabrech-
nung oder 

 Belege über Hauskosten (Hypothekarzins, Unter-
halts- und Betriebskosten) 

> Belege für Kinderbetreuungskosten (Krippe, Hort 
etc.)  

> Belege über Krankenkassenprämien  

> Prämien für Hausrat- und Haftpflichtversicherung 

> Telefon- und Billag-Rechnungen  

> Berufsauslagen (Fahrten zum Arbeitsplatz, Ver-
pflegungskosten, Beiträge an Berufsverbände)  

> Rechnungen für Lebensversicherungsprämien  

> Belege über bezahlte Schuldzinsen 

Legen Sie bitte den Familienausweis  bzw. Attest  schon dem Scheidungsbegehren bei. Die übrigen Unterlagen sind spätestens zur 
Verhandlung mitzubringen, nach Möglichkeit aber ebenfalls schon bei der Einleitung des Verfahrens einzureichen. Sie erleichtern sich 
und uns damit die Arbeit und tragen zu einer kürzeren Verhandlungsdauer bei. Bitte nummerieren Sie Ihre Belege und erstellen Sie ein 

Verzeichnis 



 

Wie geht das Verfahren vor sich? 

Scheidung auf gemeinsames Begehren 

Das Gericht hört die Parteien zum Schei-
dungsbegehren und zur Konvention getrennt 
und gemeinsam an und prüft, ob die verein-
barte Regelung genehmigt werden kann 
(Art. 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 ZGB). Unter 
Umständen wird eine Kinderanhörung durch-
geführt. 

Art. 288 ZPO erlaubt eine Scheidung ohne 
Bedenkzeit. Das Gericht kann die Scheidung 
daher aussprechen, sobald eine Einigung 
über die Nebenfolgen erzielt ist und alle nöti-
gen Unterlagen beisammen sind. Nach wie 
vor prüft es aber, ob die Scheidung und die 
Vereinbarung über die Folgen auf reiflicher 
Überlegung der Ehegatten beruhen und ob 
die Konvention klar, vollständig und nicht of-
fensichtlich unangemessen ist (Art. 279 ZPO). 

Scheidung auf Klage 

Beide Parteien werden zu einer Verhandlung 
vorgeladen. Hier wird zuerst der Scheidungs-
grund geprüft und versucht, eine Einigung über 
die Folgen der Scheidung herbeizuführen 
(Art. 291 ZPO). Bleibt der Scheidungsgrund un-
klar oder wird keine Einigung über die Folgen er-
zielt, so wird der klagenden Partei Frist zur 
schriftlichen Begründung der Klage angesetzt 
(Art. 291 Abs. 3 ZPO). Das Verfahren geht weiter 
wie ein ordentlicher Zivilprozess (Art. 219 ff. 
ZPO: Schriftliche Klageantwort, hernach Instruk-
tions- und Hauptverhandlung mit Beweisabnah-
me). Auch in dieser Phase werden häufig Kon-
ventionsverhandlungen geführt. 

Gelingt eine Einigung, so prüft das Gericht diese 
auf Vollständigkeit, Klarheit und Angemessenheit 
und spricht anschliessend die Scheidung aus 
(Art. 279 und 292 ZPO). 

Für die Dauer des Verfahrens müssen die Rech-
te und Pflichten der Parteien oft mittels so ge-
nannter vorsorglicher Massnahmen geregelt 
werden (Art. 276 ZPO). 

„Kampfscheidungen" sind meist äusserst lang-
wierig und kostspielig. Sie können inklusive Ge-
richts- und Anwaltskosten leicht mehrere zehn-
tausend Franken kosten. 

 
 


